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DIin (FH) Sabrina Dreisiebner-Lanz 

Überlegungen zur Umstellung auf  
biologischen Weinbau
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Abb.1:  Entwicklung des Bio-Weinbaus in der Steiermark (Quelle: Grüner Bericht)

Entwicklung des 
Bio-Weinbaus 

Mit Stand 2021 wurden in der 
Steiermark 569 ha Weinbau-
fläche biologisch bewirtschaf-
tet. Der Bioanteil (bezogen auf 
die Fläche) beträgt damit 
11%; in Österreich liegt der 
Anteil bei rund 15%. Abbil-
dung 1 zeigt die Entwicklung 
von 2004 bis 2021, wobei die 
Schwankungen mit den För-
derzeiträumen zusammenhän-
gen oder, im Falle von 2019, 
möglicherweise ein schwieri-
ges Jahr (2018) wiederspie-
geln. Der Rückgang, der in allen 
Bundesländern im Jahr 2021 
sichtbar wird, ist vermutlich 
vorwiegend auf die Datenquel-
le zurückzuführen: die Daten 
wiederspiegeln die geförder-
ten Flächen und erfassen da-
mit nicht alle biologisch be-
wirtschafteten Flächen.  

Die Struktur der Betriebe in 
der Steiermark ist sehr hetero-
gen, es gibt viele kleinere, zahl-

reiche mittlere sowie einige 
(sehr) große Bio-Weinbaube-
triebe.  

Eckpunkte 
biologischer Weinbau 

Die EU-Bio-Verordnung stellt 
die Grundlage für den biologi-
schen Weinbau dar und um-
fasst Vorgaben für alle Produk-
tionsbereiche. Die zugelasse-
nen Pflanzenschutzmittel 
beschränken sich auf nicht-
synthetische Pflanzenschutz-
mittel, zudem ist auf Herbizide 
zu verzichten. Für die Düngung 
sind keine mineralisch-synthe-
tischen Produkte zugelassen, 
es können organische Dünger 
und eine eingeschränkte Aus-
wahl an mineralischen Dün-
gern (reine Abbauprodukte) 
eingesetzt werden. Dem Boden 
kommt eine zentrale Bedeu-
tung zu: eine nachhaltige Bo-
denbewirtschaftung, die För-
derung der Bodengesundheit 
und Begrünungen sind wichti-

ge Komponenten. Weiters sind 
Maßnahmen zur Förderung 
von Biodiversität und Nützlin-
gen bedeutende Aspekte der 
biologischen Produktion. Seit 
2012 gibt es auf EU-Ebene 
auch kellerwirtschaftliche Richt-
linien für die Erzeugung von 
Bio-Wein. Dadurch wird gere-
gelt, welche der zugelassenen 
oenologischen Verfahren und 
Produkte für Bio-Wein ver-
wendet werden können.  

Entscheidend ist, die biologi-
sche Produktionsweise als sys-
temischen Ansatz zu verstehen 
– es geht nicht darum, nur die 
verwendeten Betriebsmittel zu 
ersetzen. 

Ausgangslage 
Die klimatischen Rahmenbe-
dingungen der Steiermark sind 
eine große Herausforderung 
für den biologischen Weinbau, 
dies liegt im Wesentlichen an 
den hohen Niederschlagsmen-
gen und der dadurch einge-

schränkten Befahrbarkeit auf-
grund der Hang- und Steilla-
gen. Sowohl der Erhalt der 
Pflanzengesundheit als auch 
die anderen Bearbeitungs-
schritte (z.B. Unterstockpflege 
ohne Herbizide) stellen einen 
hohen Anspruch an die Betrie-
be. Als Folge des Klimawandels 
ist mit einer weiteren Zunah-
me von Herausforderungen in 
der Produktion zu rechnen. 

Im Jahr 2022 stand in der 
Steiermark die Peronospora im 
Vordergrund: obwohl es im 
Durchschnitt ein trockenes 
Jahr war, haben Niederschläge 
zu kritischen Zeitpunkten ent-
sprechende Probleme im 
Pflanzenschutz verursacht. Zu-
sätzlich zeigten sich in einigen 
Flächen, wie bereits 2020 und 
2021, Probleme mit Schwarz-
fäule. 

Gerade solche Jahre zeigen, 
wie wichtig es ist, dass am Be-
trieb die Voraussetzungen für 
eine Umstellung auf biologi-
schen Weinbau gegeben sind 
und die Umstellung nicht 
überstürzt wird. Für eine er-
folgreiche Umstellung ist es 
entscheidend, die betriebliche 
Situation zu analysieren. Mit 
der Umstellung auf Bio-Wein-
bau gilt es, festzustellen, ob die 
Voraussetzungen für eine Um-
stellung gegeben sind, die 
Strategie neu aufzusetzen und 
möglichst alle Optimierungs-
maßnahmen auszuschöpfen. 
Für den Pflanzenschutz um-
fasst dies indirekte Pflanzen-
schutzmaßnahmen, das best-
mögliche Timing der Behand-
lungen und die Verbesserung 
der Applikationstechnik. In den 
vergangenen Jahren wurden 
zunehmend auch pilzwider-
standsfähige Rebsorten (Piwis) 
angebaut. Mittlerweile sind 
zahlreiche qualitativ interes-
sante Sorten verfügbar, die 
teilweise auch gesetzlichen 
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Zulassungsnummer: 3404-901. Pflanzenschutzmittel 
vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett 

und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die 
Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Syngenta Agro GmbH
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien

www.syngenta.at

Eine moderne 
Kupferformulierung 
zum günstigen Preis!

VORTEILE
Kupferpräparat auf Kupferhydroxid-Basis 
mit moderner Formulierung für:
■ Beste Wirkung bei geringem Reinkupfereintrag 
■ Perfekt für rückstandsminimierende Spritzfolgen 
■ In vielen Kulturen einsetzbar

In vielen 
Kulturen 

registriert!

Technisch Top! 
Günstiger Preis!

Cumatol

Cumatol

Qualitätsweinstatus erreicht 
haben. Allerdings zeigen sich 
sortenspezifische Eigenschaf-
ten, die es zu berücksichtigen 
gilt.  

Große Umstellung 
beim Pflanzenschutz 

Im Bereich Pflanzenschutz be-
deutet die Umstellung auf Bio-
Weinbau mit Sicherheit den 
größten Einschnitt, weil die 
Spritzstrategie und -häufigkeit 
sich bedeutend verändert. Ins-
besondere Betriebe, die bisher 
Produkte mit Kaliumphospho-
naten oder systemische Pflan-
zenschutzmittel eingesetzt ha-
ben, müssen sich bewusst sein, 
dass diese Produkte mit der 
Umstellung wegfallen und dies 
in Bezug auf die Pflanzen-
schutzstrategie und das Risiko 
einen markanten Unterschied 
bedeutet. Im Bio-Weinbau 
sind ausschließlich Belagsmit-
tel zulässig und daher muss die 
Abwaschung und Verdünnung 
– auch durch Zuwachs! – der 

Spritzbeläge ganz anders ge-
wichtet und berücksichtigt wer-
den. Den zeitgerechten Laub-
arbeiten kommt ebenfalls eine 
Bedeutung zu. 

In den Bereichen Düngung, 
Bodenpflege, Einsaaten und 
Kellerwirtschaft bringt die 
Umstellung natürlich auch 
Veränderungen, wobei es dort 
stark vom jeweiligen Betrieb 
abhängt, wie groß die Unter-
schiede zu der bisherigen Ar-
beitsweise sind (z.B. in wel-
chem Umfang bisher Mineral-
dünger verwendet wurden 
oder ob gewisse Schönungs-
mittel zum Einsatz kamen). 

Voraussetzungen  
des Betriebes 

Für die Überlegungen zur Um-
stellung spielt die Risikoab-
schätzung für den Betrieb eine 
große Rolle. Wichtige Faktoren 
sind z.B. die Betriebsgröße;  
die Schlagkraft des Betriebes; 
 maschinelle Ausstattung; die 

Eigenschaften der Lagen 
(Krankheitsdruck, Wuchskraft, 
Befahrbarkeit, Sorten); Erfah-
rungs- und Wissensstand; 
Struktur des Betriebes (Zu-
kauf?). Jahre wie 2016 und 
2018 haben die unterschiedli-
che Anfälligkeit der Sorten, die 
Lagenunterschiede und die ho-
hen Anforderungen an die 
Schlagkraft und Flexibilität der 
Betriebe besonders deutlich 
gezeigt. Sauvignon blanc zeig-
te sich sogar in diesen beiden 
schwierigen Jahren verhältnis-
mäßig stabil, während Blauer 
Wildbacher, Sämling und Mo-
rillon zu den besonders anfälli-
gen Sorten gezählt werden 
müssen.  

Nachdem die Situation des 
einzelnen Betriebes individuell 
zu betrachten ist, kann nicht 
pauschal für oder gegen eine 
Umstellung geraten werden. 
Für viele Betriebe ist es sinn-
voll, sich in der Bewirtschaf-
tung über mehrere Jahre der 
biologischen Wirtschaftsweise 
schrittweise zu nähern (z.B. zu-

erst Herbizidverzicht auf der 
gesamten Fläche oder Weg -
lassen systemischer Pflanzen-
schutzmittel). Andere ziehen 
es vor, einzelne Flächen kom-
plett biologisch zu bewirt-
schaften und dann von den 
Teilflächen auf die Gesamtflä-
che zu erweitern. Beide Ansät-
ze bieten die Möglichkeit, sich 
und die Weingärten vorzube-
reiten. Ein zu schlagartiger 
Umstieg kann Probleme brin-
gen, weil auf einmal viele Ver-
änderungen umgesetzt wer-
den müssen und andere Ar-
beitsspitzen auftreten. Extrem 
wüchsige Anlagen können auf-
grund der erhöhten Krank-
heitsanfälligkeit in den ersten 
Umstellungsjahren verstärkt 
Schwierigkeiten bereiten.  

Besondere Beachtung erfor-
dern betriebliche Konstellatio-
nen wie Teilbetriebsumstellun-
gen, zahlreiche Kleinparzellen 
oder starke Einflüsse des Um-
feldes.  

➼
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Zeitlicher Ablauf 
Die Umstellung auf die biolo-
gische Produktion ist, unab-
hängig von der Förderung, je-
derzeit möglich. 

Im Allgemeinen ist für Wein-
baubetriebe der ideale Zeit-
punkt zur Umstellung vor der 
Lese. Die Umstellung dauert 
bei Dauerkulturen 36 Monate, 
wobei die Trauben die ersten 
zwölf Monate als konventio-
nell gelten, dann 24 Monate 
als Umstellungsware („in Um-
stellung auf die biologische 
Landwirtschaft“). Für eine 
Umstellung auf Bio-Weinbau 
wird ein Kontrollvertrag mit ei-
ner akkreditierten Kontroll-
stelle benötigt. Die Kontroll-
stelle kann frei gewählt und 
bei Bedarf wieder gewechselt 
werden. Wichtig ist dabei, dass 
keine Lücken (kein Tag ohne 
gültigen Kontrollvertrag!) auf-
treten.  

Die Mitgliedschaft in einem 
Bio-Verband wie Bio Austria 
oder Demeter bringt den Be-
trieben eine zusätzliche Ver-
netzung mit anderen Bio-Be-
trieben und Weiterbildungs- 
und Beratungsangebote. Durch 
die strengeren Richtlinien he-
ben sich Mitgliedsbetriebe von 
den Regelungen der EU-Bio-
Verordnung ab, beispielsweise 
durch strengere kellerwirt-
schaftliche Richtlinien, Ein-
schränkungen bzgl. Düngemit-
tel, Vorgaben zu Reinigungs-
mittel oder längere Wartezei- 
ten von Pflanzenschutzmittel.  

Besonders wichtig ist natür-
lich die Arbeit der Verbände als 
Interessensvertretung auf der 
Ebene der EU (beispielsweise 
im Rahmen der IFOAM). Dabei 
geht es z.B. um die Wiederzu-
lassung von Kupfer / Kalium-
phosphonaten, Förderpro-
gramme oder die zukünftige 
Ausrichtung des Biolandbaues 
auf Ebene der EU-Bio-Verord-
nung. Bei den Verhandlungen 
zu den aktuell bevorstehenden 
Veränderungen (neue EU-Bio-
Verordnung, kommende ÖPUL-
Förderperiode) zeigte sich die 
große Bedeutung der Bio-Ver-
bände für die Rahmenbedin-
gungen der Bio-Betriebe. 

Perspektiven 
Neben den Herausforderungen 
im biologischen Weinbau gibt 
es zahlreiche Aspekte, die je-
denfalls als Chancen gesehen 
werden dürfen. Im Hinblick auf 
die Biodiversitätskrise ist der 
Beitrag, den Bio-Betriebe hier 
leisten, besonders zu erwäh-
nen. BIO AUSTRIA setzte mit 
der Einführung einer Biodiver-
sitätsrichtlinie im Jahr 2021 ei-
nen wichtigen Schritt für akti-
ve Maßnahmen zur Stabilisie-
rung des Ökosystems und zur 
Bewusstseinsbildung, mit ei-
nem klaren Fokus auf eine pra-
xistaugliche Umsetzung.  

Generell sind der Wissens-
stand der Betriebe, die Mög-
lichkeiten zur Aus- und Weiter-
bildung sowie zum Informati-
onsaustausch in den letzten 
Jahren laufend gewachsen und 
die zunehmende Erfahrung im 
Gebiet ist für neueinsteigende 
Betriebe ein Vorteil. Beratungs-
angebote und die Interessens-
vertretung der Bio-Verbände 
sind ebenfalls unterstützende 
Faktoren. 

Im Bereich der praxisorien-
tierten Forschung und Ent-
wicklung sind insbesondere 
drei Themenfelder zu nennen, 
die für den Bio-Weinbau rele-
vant sind: der Fortschritt bei 
ressourcenschonender Technik 
(Unterstockpflege, Sprühtech-
nik, Überzeilengeräte, autono-
me Geräte), die Pflanzenzüch-
tung und Sortentestung (ins-
besondere zu den Piwis) und 
die Weiterentwicklung von Be-
grünungsstrategien (z.B. im 
Rahmen des internationalen 
Life-Projektes VineAdapt, mit 
Beteiligung von Raumberg-
Gumpenstein und der Fach-
schule Silberberg). 

Rahmenbedingungen 
Zu den wichtigen Rahmenbe-
dingungen auf EU-Ebene und 
nationaler Ebene zählen die 
rechtlichen Grundlagen sowie 
der förderpolitische Rahmen. 
Mit 1.1.2022 ist die neue EU-
Bio-Verordnung, die Verord-
nung (EU) 2018/848 vom 30. 
Mai 2018, in Kraft getreten. 

Für Weinbaubetriebe sind we-
sentliche Punkte die Einfüh-
rung von Vorsorgemaßnahmen 
und die Anpassungen im Be-
reich Saatgut und Pflanzgut.  

Bis zum 31.12.2022 war der 
Einstieg in das neue ÖPUL-Pro-
gramm möglich; die nächste 
Möglichkeit für einen Einstieg 
ist im Herbst 2023. Details zu 
den Förderbedingungen sind 
den AMA-Merkblättern unter 
https://www.ama.at/formula-
re-merkblaetter zu entnehmen. 
Die Bio-Maßnahme ist im 
Weinbau wieder mit 700 €/ha 
dotiert, bzgl. der Förderbedin-
gungen sind die Änderungen 
zu den Weiterbildungsver-
pflichtungen (5 Stunden Bio,  
3 Stunden Biodiversität) und 
je nach betrieblicher Struktur 
die entsprechenden Verände-
rungen bzgl. verstärkter Kondi-
tionalität zu beachten. Die 
Kombination mit der Erosions-
schutzmaßnahme ist weiter-
hin möglich, neu ist ein optio-
naler Prämienzuschlag für die 
Verwendung von Pheromonen, 
wobei dieser bei Teilnahme an 
der Bio-Maßnahme halbiert 
wird. 

Bio-WinzerInnen- 
tage 2023 
Am 29. und 30. März 2023 fin-
den die Bio-WinzerInnentage 
statt. Die Veranstaltung wird 
als Online-Format in zwei Blö-
cken geplant, um möglichst 
vielen Interessierten öster-

reichweit eine Teilnahme zu 
ermöglichen. Die Schwerpunk-
te liegen am ersten Tag auf 
 aktuellen Inhalten im Zusam-
menhang mit der neuen För-
derperiode, der EU-Bio-Ver-
ordnung und agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen. In die-
sem Zusammenhang rückt u.a. 
das Thema Pflanzgut verstärkt 
in den Fokus, was auch inhalt-
lich aufgegriffen werden soll. 
Zum Abschluss werden Ver-
suchsergebnisse eines EIP-
AGRI Projektes zur Kirschessig-
fliege präsentiert. Am zweiten 
Tag werden Agroforstsysteme 
von einer wissenschaftlichen 
und praktischen Perspektive 
beleuchtet und Einblicke in die 
Vor- und Nachteile sowie 
Chancen und Risiken gegeben. 
Effekte auf den Wasserhaus-
halt sowie Umweltleistungen 
für Boden, Klima und Biodiver-
sität werden dabei besonders 
berücksichtigt. 

Als Abschluss ist eine Podi-
umsdikussion zur Vermarktung 
von Bio-Wein im Spannungs-
feld von Herkunftsmarketing, 
aktuellen Markttrends und 
Green Washing geplant. Exper-
tInnen geben zunächst einen 
kurzen Input und diskutieren 
danach gemeinsam und mit 
den Teilnehmenden.  

Weitere Informationen (Pro-
gramm, Details zur Anmel-
dung) erhalten Sie bei Sabrina 
Dreisiebner-Lanz (sabrina.drei 
siebner-lanz@ernte.at).     n

K L E I N A N Z E I G E N  
Gratis für Abonnenten u. Mitglieder des LOWGV! Unter Tel.-Nr. 0316/ 8050-1630,  
Fax 8050-1620, e-mail: office@obstweingarten.at, können Sie ihre Klein anzeige bis 15. des 
Vor monats  auf geben. 

Weingarten zu verpachten: 1,2 ha Weingarten in Graz Umgebung (Hitzendorf) 
zu verpachten. Tel. 0664/1950585


